
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
       
       
       
       
 
 
  
 
 3401 Burgdorf 
 
 
 
Bürgschaftsgesuch 
 
 
Wir sind gerne bereit, von Ihnen ein Bürgschaftsgesuch zur Prüfung entgegenzunehmen. Zu diesem Zweck 
bitten wir Sie, die Fragen auf dem beiliegenden Formular zu beantworten. Bürgschaften werden auf folgender 
Grundlage gewährt: 
 
1. Wir verbürgen Darlehen und Kredite bis CHF 500'000.00. Für Firmen in Bergregionen übernimmt die GBZ 

Zentralstelle für das gewerbliche Bürgschaftswesen der Schweiz, St. Gallen, Berghilfebürgschaften gemäss 
Bundesgesetz vom 25.6.76, bis zum Betrag von CHF 500'000.00. Die Prüfung dieser Gesuche erfolgt eben-
falls durch unsere Genossenschaft. Wir bearbeiten aus diesen Regionen auch Gesuche für Zinskostenüber-
nahmen durch den Bund. 

 
2. Mit der Einreichung des Gesuches ist folgender Kostenvorschuss zu entrichten: 

- CHF 300.00 für Gesuche von Normalbürgschaften 
- CHF 500.00 für Gesuche von Berghilfebürgschaften 
 
Der Kostenvorschuss ist auf unser Postcheck-Konto (PC) Nr. 34-819-9 zu überweisen. 

 
 Bei einer allfälligen Ablehnung entstehen für den Gesuchsteller keine weiteren Kosten. 

 
3. Für jede Bürgschaft ist eine Risikoprämie von 1,25% pro Jahr zu entrichten. Diese Prämie wird staffelweise 

für die ganze Amortisationsdauer berechnet und ist bei Vertrags-Abschluss zahlbar. Bei vorzeitiger Befreiung 
aus der Haftung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Risikoprämie. 

 
4. Auf Grund unserer Vorschriften sind wir gehalten, den Bewilligungsbehörden gut dokumentierte Anträge zu 

unterbreiten. Mit den Bürgschaftsgesuchen beigebrachte zusätzliche Informationen reduzieren die Gesuchs- 
prüfungskosten und die Bearbeitungszeit. Eine Bankvorlage ist in jedem Fall erforderlich. 

 
5. Dieses Beiblatt bildet einen integrierenden Bestandteil des Bürgschaftsgesuches. 
 
 
Nach Erhalt des Gesuches und Ueberweisung des Kostenvorschusses werden wir zwecks einer Betriebsbesichti- 
gung mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass der Entscheid in der Kompe-
tenz unserer Bewilligungsbehörde liegt. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
   BG MITTE 
 
 A. Kormann, Direktor 
 
 
 
Beilagen:  
- Gesuchsformular 
- Einzahlungsschein 


